
1	 Zusammensetzung der Liegenschaft
2	 Abrechnungszeitraum der Liegenschaft
	 (i.d.R. 1 Jahr)
3	 Nutzungszeitraum des einzelnen Mieters
4	 Brennstoffart, -verbrauch und -kosten für 
	 das Abrechnungsjahr
5	 umlagefähige Einzelkosten
	 z.B. Betriebsstrom, Wartung, Abrechnungs-
	 gebühren
6	 zu verteilende Gesamtkosten
	 für die Heizkostenabrechnung
7	 Kosten, die nur in der Abrechnung Heizung
	 berücksichtigt werden; z.B. Gerätemiete
	 Heizkostenverteiler
8	 Kosten, die nur auf die Mietbereiche 
	 verteilt werden, in denen die Kosten
	 angefallen sind (z.B. Schätzkosten,
	 Kosten für 3. Anfahrtsweg, Nutzerwechsel)
9	 Ermittlung des Energieverbrauches
	 zur Aufbereitung von Warmwasser
	 mittels einer Formel lt. §9 der Heiz-
	 kostenverordnung
	 Grundlage: Brennstoffmenge, Gesamt-
	 verbrauch Warmwasser, Warmwasser-
	 temperatur, Kosten der Heizanlage
	 (keine Berechnung der entnommenen 
	 Wassermenge sondern nur der 
	 Wassererwärmung)
10	 Berücksichtigung der Brennstoffart bei der 

Ermittlung des Warmwasseranteils gemäß 	
§9(2) HKVO – die mittels Formel bestimmte 	
Wärmemenge Q ist bei eigenständiger 
gewerblicher Wärmelieferung (Fernwärme) 	
durch 1,15 zu dividieren

11	 Kosten Wassererwärmung
12	 Kosten Heizung
13	 Verteilung nach Grundkosten 
	 (z.B. Wohnfläche)
	 und Verbrauchskosten
14	 - Gesamtwohnfläche der Liegenschaft
	 - Gesamteinheiten aller Heizkosten-
   	    verteiler der Liegenschaft
	 - Summe aller Verbrauchswerte der
	    Warmwasserzähler
15	 Kaltwasserkosten; Verteilung 100% 
	 nach Verbrauch
16	 Abrechnungsgebühr für Kaltwasser-
	 abrechnung
17	 Summe aller Verbrauchswerte der
	 Wohnungswasserzähler
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18	 Kosten werden in der Betriebskosten-
	 abrechnung Ihrer Vorauszahlung
	 gegenübergestellt
19	 abgelesene Zählerstände (zu Beginn 
	 und am Ende des Abrechnungszeit-
	 raumes oder Nutzungszeitraumes)
20	 Faktor, der aus der Heizkörperbe-
	 wertung resultiert, ist abhängig von
	 der Heizkörperleistung und vom
	 Wärmeübergang auf den HKV
21	 entnommene Gesamtwassermenge 
	 (setzt sich aus der Summe des 
	 Verbrauches von Kalt- und Warm-
	 wasserzähler zusammen);
	 Grundlage der Kaltwasserabrechnung
22	 entnommene Warmwassermenge;
	 Grundlage zur Abrechnung der 
	 Wassererwärmung 
	 (benötigte Heizenergie zur Erwärmung
	 von Kaltwasser)
23	 Beschreibung der Ablesearten
	 (Ablesewert oder Schätzung)
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